
 

  

 

 

  

 

MELDEBOGEN B FÜR DIE OFFENLEGUNG AGGREGIERTER STATISTISCHER DATEN ÜBER NACH DER RICHTLINIE 2009/138/EG BEAUFSICHTIGTE VERSICHERUNGSGRUPPEN 

 

Zellennummer Element 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

ARTEN VON GRUPPEN 

AG24 Zahl der Versicherungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist, einschließlich 
0 0 0 0 

AG24a der Zahl der Tochterunternehmen von Versicherungs- und Rückversi-

cherungsunternehmen auf nationaler Ebene 
0 0 0 0 

AG24b der Zahl der Tochterunternehmen von Versicherungs- und Rückversi-

cherungsunternehmen in anderen Mitgliedstaaten 
0 0 0 0 

AG24c der Zahl der Tochterunternehmen von Versicherungs- und Rückversi-

cherungsunternehmen in Drittstaaten 
0 0 0 0 

AG24ca davon Zahl der Tochterunternehmen von Versicherungs- und Rück-

versicherungsunternehmen in gleichwertigen Drittstaaten 
0 0 0 0 

AG24cb davon Zahl der Tochterunternehmen von Versicherungs- und Rück-

versicherungsunternehmen in nichtgleichwertigen Drittstaaten 
0 0 0 0 

AG25 Zahl der Versicherungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist und das oberste Mutterversicherungs- 

oder -rückversicherungsunternehmen oder die oberste Mutterversiche-

rungsholdinggesellschaft seinen bzw. ihren Sitz in der Union hat und ein 

Tochterunternehmen eines Unternehmens mit Sitz außerhalb der Union 

ist 

0 0 0 0 

AG26 Zahl der obersten Mutterversicherungs- o-

der -rückversicherungsunternehmen oder der obersten Mutterversiche-

rungsholdinggesellschaften oder gemischten Mutterfinanzholdinggesell-

schaften, die gemäß Artikel 216 der Richtlinie 2009/138/EG der Grup-

penaufsicht auf nationaler Ebene durch die Aufsichtsbehörde unterlie-

gen, einschließlich 

0 0 0 0 

AG26a des Namens dieser Unternehmen oder Holdinggesellschaften  N/A  N/A  N/A  N/A 

AG26b der Zahl seiner bzw. ihrer Versicherungs- und Rückversicherungstoch-

terunternehmen auf nationaler Ebene 
0 0 0 0 

AG26c der Zahl seiner bzw. ihrer Versicherungs- und Rückversicherungstoch-

terunternehmen in anderen Mitgliedstaaten  
0 0 0 0 

AG26d der Zahl seiner bzw. ihrer Versicherungs- und Rückversicherungstoch-

terunternehmen in Drittstaaten 
0 0 0 0 

AG26da davon Zahl seiner bzw. ihrer Versicherungs- und Rückversiche- 0 0 0 0 
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Zellennummer Element 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

rungstochterunternehmen in gleichwertigen Drittstaaten 

AG26db davon Zahl seiner bzw. ihrer Versicherungs- und Rückversiche-

rungstochterunternehmen in nichtgleichwertigen Drittstaaten 
0 0 0 0 

AG27 Zahl der obersten Mutterversicherungs- o-

der -rückversicherungsunternehmen oder der obersten Mutterversiche-

rungsholdinggesellschaften, die gemäß Artikel 216 der Richtlinie 

2009/138/EG der Gruppenaufsicht auf nationaler Ebene durch die Auf-

sichtsbehörde unterliegen und gemäß Artikel 217 der Richtlinie 

2009/138/EG ein verbundenes Unternehmen haben, bei dem es sich 

ebenfalls um ein oberstes Mutterunternehmen auf nationaler Ebene 

handelt 

0  0  0  0 

AG28 Zahl der grenzübergreifenden Versicherungsgruppen, bei denen die 

Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht zuständig ist 
0  0  0  0 

RECHNUNGSLEGUNGSVERFAHREN UND EIGENMITTEL DER VERSICHERUNGSGRUPPEN 

AG29 Zahl der Versicherungsgruppen, denen gemäß Artikel 220 Absatz 2 der 

Richtlinie 2009/138/EG gestattet wurde, für die Berechnung der Solvabili-

tät der Gruppe die Methode 2 oder eine Kombination aus den Metho-

den 1 und 2 anzuwenden 

0 0 0 0 

AG30 Gesamtbetrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel der Versicherungs-

gruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht zu-

ständig ist  

N/A N/A N/A N/A 

AG30a Gesamtbetrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel der Versiche-

rungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenauf-

sicht zuständig ist, berechnet gemäß der Methode 1 nach Artikel 230 

Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG  

N/A N/A N/A N/A 

AG30b Gesamtbetrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel der Versiche-

rungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenauf-

sicht zuständig ist, berechnet gemäß der Methode 2 nach Artikel 233 

der Richtlinie 2009/138/EG 

N/A N/A N/A N/A 

AG30c Gesamtbetrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel der Versiche-

rungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenauf-

sicht zuständig ist, berechnet gemäß einer Kombination der Metho-

den 1 und 2 nach Artikel 220 der Richtlinie 2009/138/EG 

N/A N/A N/A N/A 

SOLVENZKAPITALANFORDERUNG DER VERSICHERUNGSGRUPPEN 
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Zellennummer Element 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

AG31 Gesamtbetrag der Solvenzkapitalanforderung der Versicherungsgrup-

pen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht zuständig 

ist 

N/A N/A N/A N/A 

AG31a Gesamtbetrag der Solvenzkapitalanforderung der Versicherungsgrup-

pen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht bezüg-

lich der Solvenzkapitalanforderung der Gruppen zuständig ist, berech-

net gemäß der Methode 1 nach Artikel 230 Absatz 1 der Richtlinie 

2009/138/EG  

N/A N/A N/A N/A 

AG31b Gesamtbetrag der Solvenzkapitalanforderung der Versicherungsgrup-

pen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht bezüg-

lich der Solvenzkapitalanforderung der Gruppen zuständig ist, berech-

net gemäß der Methode 2 nach Artikel 233 Absatz 1 der Richtlinie 

2009/138/EG  

N/A N/A N/A N/A 

AG31c Gesamtbetrag der Solvenzkapitalanforderung der Versicherungsgrup-

pen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht bezüg-

lich der Solvenzkapitalanforderung der Gruppen zuständig ist, berech-

net gemäß einer Kombination der Methoden 1 und 2  

N/A N/A N/A N/A 

INTERNE MODELLE DER VERSICHERUNGSGRUPPEN 

AG32a Zahl der Versicherungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist und die für die Berechnung der Solvenz-

kapitalanforderungen der Gruppe ein genehmigtes internes Vollmodell 

verwenden  

0 0 0 0 

AG32aa davon Genehmigungen nach Artikel 230 der Richtlinie 2009/138/EG N/A N/A N/A N/A 

AG32ab davon Genehmigungen nach Artikel 231 der Richtlinie 2009/138/EG N/A N/A N/A N/A 

AG32b Zahl der Versicherungsgruppen, bei denen die Aufsichtsbehörde für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist und die für die Berechnung der Solvenz-

kapitalanforderungen der Gruppe ein genehmigtes internes Partialmodell 

verwenden 

0 0 0 0 

AG32ba davon Genehmigungen nach Artikel 230 der Richtlinie 2009/138/EG N/A N/A N/A N/A 

AG32bb davon Genehmigungen nach Artikel 231 der Richtlinie 2009/138/EG N/A N/A N/A N/A 

 

 


